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Am Ende seiner Studie »Offertorium. Das mittelalterliche Meß-
opfer« wirft der 2021 verstorbene Kirchenhistoriker Arnold 
Angenendt die Frage auf, inwieweit die mittelalterliche Messop-
fertheologie noch heute weiterwirkt.1 Dieses Schlusskapitel fin-
det sich als Wiederabdruck im 63. Jahrgang des Liturgischen 
Jahrbuchs unter dem Titel: »Das mittelalterliche Messopfer. 
Konsequenzen bis heute?« 
Sicherlich stellt die Abendmahlsprobe einen Extremfall im Um-
gang mit dem Altarsakrament dar und soll, an das Oberthema 
der Tagung anknüpfend, lediglich als ein plakatives Beispiel die-
nen. Aber ein solcher Extremfall kann sich nur entwickeln und 
über einen Zeitraum von fünf Jahrhunderten halten, wenn die 
eucharistietheologischen Vorgaben es zulassen. Insofern spie-
gelt die Abendmahlsprobe die eucharistietheologische Unsi-
cherheit in der Zeit zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert wider. 
Dennoch bleibt die Frage interessant, ob und, wenn ja, inwie-
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* Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, der am 3. März 2023 auf der Jahres-
tagung der AKL-Junior in Bamberg unter dem Oberthema »Liturgie – doch 
nur Hokuspokus?!« gehalten wurde. Dem vorgegebenen Zeitrahmen von 30 
Minuten mit anschließender Diskussion entsprechend konnte die Fragestel-
lung nur angerissen und nicht detailliert und umfassend dargestellt werden. 

1 Vgl. A. ANGENENDT, Offertorium, 469–488. 
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fern die eucharistietheologischen Entwicklungen des 
Frühmittel alters heute noch Theologie und liturgische Praxis 
beeinflussen. 

 
 

DAS GOTTESURTEIL ALS MITTEL DER RECHTSFINDUNG 
IM FRÜHMITTELALTER 

 
Gottesurteile (angelsächsisch Ordal) als Mittel der sakralen 
Rechtsfindung sind in nahezu allen archaischen Rechtssystemen 
anzutreffen. In einer Rechtsstreitigkeit mit unklarer Beweissi-
tuation dient es der Wahrheitsfindung, indem ein Zeichen einer 
höheren Macht herbeigeführt wird. Wo menschliches Wissen 
versagt, erwartet man von der Allwissenheit der Gottheit eine 
Klärung der Schuldfrage. Gottesurteile beruhen auf der Vorstel-
lung, dass in einer absichtlich herbeigeführten Gefährdungssi-
tuation die Gottheit den Unschuldigen schützt und den Schul-
digen straft. »Das Gottesurteil versteht sich von Gott her, näm-
lich als ein Urteil, das er selbst fällt und nicht der Mensch.«2 
Während im Umfeld Israels Gottesurteile weit verbreitet waren, 
finden sich im Alten Testament abgesehen vom sogenannten Ei-
fersuchtsgesetz in Num 5,11–31 nur Reste und indirekte Hin-
weise, ebenso im Neuen Testament. Auch in der griechischen 
Kultur waren Gottesurteile wenig gebräuchlich und weder im 
römischen Recht noch in der Alten Kirche kamen sie zur An-
wendung. 
Im Frühmittelalter, durch den Kontakt mit dem germanisch ge-
prägten Rechtssystem und mit Bezug auf eine Stelle bei Paulus, 
wo es heißt: »Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann soll er von 
dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon 
isst und trinkt, ohne den Leib zu unterscheiden, der zieht sich 
das Gericht zu, indem er isst und trinkt« (1 Kor 11,28f.), findet 
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2 Ebd., 226. 
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das Gottesurteil Eingang in die Rechtsprechung. 
Angenendt sieht als eine Ursache dafür ein verändertes Gottes-
bild. »Das Beispiel des Ordals ist Anzeichen für Gottes allge-
genwärtiges und allwirksames Handeln; ebenso ist es Anzei-
chen für die göttlich garantierte Entsprechung von Tun und Er-
gehen.«3 Gott ist der Übermächtige, der jederzeit auf Welt und 
Menschen einwirkt. Der Mensch erweist sich durch sein Han-
deln entweder der Sphäre Gottes oder im negativen Fall der des 
Teufels zugehörig. »Das Ordal war also ein Gerichtsverfahren, 
durch das man Gott nötigen wollte, in einer strittigen Frage 
[…] endgültig zu entscheiden.«4 Es konnte auch angewandt 
werden, »um die Unschuld anderer oder die Gerechtigkeit ihrer 
Sache zu erweisen«5. 
Angenendt reiht das Gottesurteil in seine Aufzählung der Riten 
ein, die im Frühmittelalter als »Sakramente« bezeichnet wur-
den.6 Jedoch war die kirchliche Haltung zu Gottesurteilen 
durchaus ambivalent. Während die Synoden von Mainz und 
Worms im neunten Jahrhundert, von Seligenstadt im elften und 
Reims im zwölften Jahrhundert Gottesurteile bejahten,7 werden 
sie zur gleichen Zeit von den Päpsten Nikolaus I. und 
Stephan V. im neunten Jahrhundert, Alexander II., 
Alexander III., Innozenz II. und Innozenz III. im zwölften 
Jahrhundert und Honorius III., Coelestin IV. und Gregor IX. 
im 13. Jahrhundert abgelehnt.8 
Auch im Decretum Gratiani findet sich keine einheitliche 
Linie.9 Faktisch wirkte jedoch der Klerus an der rituellen 
Durchführung der Ordale mit, indem er Eisen, Wasser oder wo-
mit sonst das Ordal durchgeführt werden sollte, segnete und 

297

3 A. ANGENENDT, Frühmittelalter, 184. 
4 P. BROWE, Eucharistie, 240. 
5  Ebd., 246. 
6 A. ANGENENDT, Liturgie, 284. 
7 Vgl. L. CARLEN, Gottesurteil, 942. 
8 Vgl. ebd., 943. 
9 Vgl. Decretum Gratiani, pars. II, causa II, quest. 5, cc. 20–26. 
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meist vor der eigentlichen Probe eine Messe zelebrierte, bei der 
der Beschuldigte mit der Mahnung, nicht zum Sakrament und 
zum Gottesurteil hinzuzutreten, wenn er schuldig sei, auch die 
Kommunion empfing. Das »diente bei dem an sich weltlichen 
Rechtsgeschehen als Vorbedingung dafür, daß der Angeklagte 
›rein‹ zur Probe antrat und sich nicht zauberisch einen Vorteil 
verschaffen konnte«10.  
Interessant ist hier, dass Angenendt den Kommunionempfang 
im Zusammenhang mit einem Gottesurteil als »extramissal« be-
wertet, obwohl dem Ordal eine Messe vorausgeht, da »das kon-
sekrierte Brot gar nicht eigentlich zur geistlichen Gemeinschaft 
mit Jesus Christus gereicht [wurde]«11. 
Das Vierte Laterankonzil verbot 1215 Klerikern die Beteiligung 
bzw. den Segen bei Gottesurteilen wie Wasser- oder Feuerpro-
be. Bis ins 13. Jahrhundert waren Gottesurteile in der gesamten 
abendländischen Kirche verbreitet, in Spanien sind sie verein-
zelt noch bis ins 17. Jahrhundert belegt. 
Louis Carlen zählt in seinem Artikel zu Gottesurteilen in der 
Kirchen- und Rechtsgeschichte in der dritten Auflage des Le -
xikons für Theologie und Kirche insgesamt elf verschiedene 
Formen des Gottesurteils auf, darunter die Feuer- und Wasser-
probe, die Kesselprobe, den Zweikampf, das Losordal, die 
Kreuzprobe, den Probebissen mit einem entweder unbekömm-
lichen oder gesegneten Lebensmittel, aber auch die Abend-
mahlsprobe.12 
 
 

DIE ABENDMAHLSPROBE – EIN ORDAL? 
 
In einem Artikel aus dem Jahr 1928 hat sich der Jesuit Peter 
Browe eingehend mit dem mittelalterlichen Phänomen der 
Abendmahlsprobe auseinandergesetzt. 

298

10 A. ANGENENDT, Offertorium, 226. 
11 Ebd. 
12 Vgl. L. CARLEN, Gottesurteil, 942. 
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Von der während des gesamten Mittelalters äußerst seltenen 
Verwendung der Präsentation einer konsekrierten Hostie als 
Beschwörungsmittel – die er mit der oft dargestellten Szene der 
Bekehrung des exkommunizierten Herzogs Wilhelm von Aqui-
tanien13 illustriert, den Bernhard von Clairvaux 1134 nach ge-
scheiterten Verhandlungen im Verlauf der Messfeier, indem er 
mit der Hostie auf einer Patene zu ihm vor die Kirchentüre 
kam, zum Nachgeben beschwor – grenzt Browe die Kommuni-
onspendung als Beschwörungsmittel ab. Aus der verbreiteten 
Angst heraus, einem Schuldigen die Kommunion zu spenden, 
schickte der Priester der Kommunionspendung eine Beschwö-
rung voraus, die Kommunion im Falle der Schuld nicht zu neh-
men. »Er entlastete sein Gewissen, indem er das des Kommuni-
kanten belastete. Das war natürlich kein Ordal, sondern Be-
schwörung und Schreckmittel.«14 Besonders häufig kam diese 
Beschwörungsart bei der Ordalkommunion im Zusammenhang 
mit einem Gottesurteil vor. Ab Mitte des neunten Jahrhunderts 
wurde es üblich, dass ein Priester vor der eigentlichen Probe die 
Ordalmesse las, dem Prüfling einen Eid auf seine Unschuld ab-
nahm und ihm, »nachdem er ihn beschworen, nicht zum Sakra-
ment und zum Gottesurteil hinzuzutreten, wenn er schuldig 
sei«15, die Kommunion reichte. Dieser Kommunionempfang 
war, auch wenn die Spendeformel »Corpus et sanguinis D. n. J. 
sit tibi hodie ad comprobationen«16 es nahelegen würde, noch 
keine Probe auf Schuld oder Unschuld. Die Reinigung vom 
Schuldvorwurf erfolgte erst im anschließenden Ordal. »Aber 
aus dieser Ordalkommunion hat sich ein eigenes Reinigungs-
mittel, eine Art Gottesurteil, entwickelt, die sog. Abendmahls-
probe, »examen per eucharistiam, purgatio per corpus et sangui-
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13 Ein Beispiel befindet sich auf dem linken Innenflügel des Maulbronner Al-
tars, der in der Staatsgalerie in Stuttgart zu sehen ist. 

14 P. BROWE, Eucharistie, 245. 
15 Ebd., 241. 
16 Ebd. 
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nen Domini nostri Jesu Christi«17. In Deutschland18 ist diese 
Möglichkeit der Reinigung von einem Schuldvorwurf durch 
Feier der Messe bzw. Kommunionempfang, losgelöst von einem 
anderen Gottesurteil, ab der zweiten Hälfte des neunten Jahr-
hunderts belegt. Die Synode von Worms 868 hat darüber zwei 
Dekrete erlassen, während die Synode von Mainz 852 sie noch 
nicht erwähnt. Das erste der beiden Dekrete behandelt Dieb-
stähle in Klöstern und schreibt vor, »daß der Abt oder ein ande-
rer, den er dazu bestimmt, in Gegenwart der Brüder die Messe 
lese, und daß sie zur Reinigung den Leib und das Blut U. H. J. 
Chr. empfangen und sich so als unschuldig19 erweisen sollen.« 
Die Umsetzung dieses Dekrets blieb weitgehend auf Klöster be-
schränkt. 
Das zweite bezieht sich auf Priester oder Bischöfe, denen ein 
Kriminalvergehen zur Last gelegt wird. Sie sollten »die Messe 
lesen, dabei den Kanon laut beten, dann kommunizieren und 
sich so als unschuldig erweisen«20. Dieses Dekret wurde in 
Deutschland bis zum 13. Jahrhundert angewendet, im angel-
sächsischen Raum wird die Abendmahlsprobe schon ab dem 
beginnenden zwölften Jahrhundert nicht mehr erwähnt. Sie 
blieb weitestgehend ein Privileg für Kleriker, einerseits mit dem 
Ziel, sie vor anderen für solche Anschuldigungen üblichen Or-
dalformen wie der Feuer- oder Wasserprobe zu schützen. »An-
dererseits herrschte besonders in Deutschland eine große Ab-
neigung gegen den Eid, der in anderen Ländern als gerichtliches 
Beweis- und Reinigungsmittel für Geistliche eingeführt war.21 
Mit der Abendmahlsprobe war es möglich, sowohl Eid als auch 
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17 Ebd. 
18 Peter Browe, auf den sich die Ausführungen über die Abendmahlsprobe in 

großen Teilen beziehen, verwendet diese missverständliche Angabe. Da er 
keine näheren Angaben macht, welches Gebiet er damit meint, das Herr-
schaftsgebiet der Karolinger bzw. der römisch-deutschen Kaiser oder den 
deutschen Sprachraum, wird sie hier beibehalten. 

19 Ebd. 
20 Ebd., 242. 
21 Ebd. 
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Ordal zu umgehen. In Frankreich, wo die Vorbehalte gegen den 
Eid bei Klerikern nicht bestanden, war sie wesentlich weniger 
beliebt und verbreitete sich nennenswert erst im elften Jahrhun-
dert. Auch in Teilen von Italien, wo das römische Beweisverfah-
ren angewendet wurde, fand die Abendmahlsprobe nur wenig 
Verbreitung. 
Ob die Abendmahlsprobe tatsächlich zu den Gottesurteilen zu 
zählen ist, war sowohl zu Beginn der Neuzeit wie auch im aus-
gehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert nicht unstrittig. 
Während Benno Hilse dies vehement bestreitet und darin ledig-
lich eine Eidbekräftigung sieht,22 geht Peter Browe davon aus, 
»daß das Mittelalter, das allerdings in strafrechtlichen Dingen 
nicht so scharf unterschied, wie man das heute tut, die Frage mit 
›ja‹ beantwortet hat; ihm galt die probatio per corpus Domini als 
ein wahres Ordal.«23 Arnold Angenendt verweist zu dieser Fra-
ge auf Gregor von Tours, der zum Nachweis seiner Unschuld 
drei Messen feiern musste.24 
Grundsätzlich stellt Browe fest, dass »der Übergang von der 
Kommunion als Beschwörungsmittel und Eidbekräftigung zum 
ordalhaften Eid und wirklichen Ordal fließend«25 war, was es 
erschwert, festzustellen, um welches dieser Prozessmittel es sich 
im Einzelfall handelt. Dort aber, wo man von einer Abend-
mahlsprobe ausgeht, die als ein echtes Ordal intendiert war, er-
wartete man sich auch wie bei anderen Ordalen zum Beweis der 
Schuld ein Eingreifen Gottes in Form eines sichtbaren Zeichens. 
»Deshalb gestaltete man die Probe so, daß er leicht ein Zeichen 
geben konnte.«26 Eine Möglichkeit war, darauf zu achten, ob der 
Proband fähig war, den normalerweise leise zu sprechenden Ka-
non ohne Stocken oder Zittern in der Stimme laut zu beten oder 
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22 Vgl. B. HILSE, Gottes-Urtheil, 24f. 
23 P. BROWE, Eucharistie, 244. 
24 Vgl. A. ANGENENDT, Frühmittelalter, 183. 
25 P. BROWE, Eucharistie, 241. 
26 Ebd., 245. 
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zu singen oder, wenn man das Eingreifen Gottes bei der Kom-
munion erwartete, ob der Beschuldigte sich an der Hostie ver-
schlucken würde. Es findet sich teilweise auch die Erwartung, 
dass ein Verbrecher im Bewusstsein seiner Schuld beim Verzehr 
der Hostie oder zumindest in zeitlicher Nähe dazu sterben oder 
zumindest körperlich geschädigt werden müsse. 
Als einen weiteren Beleg für den Ordalcharakter der Abend-
mahlsprobe führt Browe ein Vorbereitungsgebet aus Italien an, 
das er, wenn auch mit einem Fragezeichen versehen, in das elfte 
Jahrhundert datiert. Hier wird das Eingreifen Gottes im 
Schuldfall ausdrücklich erfleht: 

 
Großer und furchtbarer Herr und Gott, 
der du gerecht und stark, 
Schrecken erregend und barmherzig, 
milde und mächtig bist 
und das Verborgene im Menschen kennst, 
den niemand betrügen kann 
und vor dem alles offenbar ist, 
gib, dass das Volk, 
das in deinem heiligen Tempel versammelt ist, 
durch die Anrufung der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit 
die Wahrheit erfährt …, 
dass es erkennen kann, 
ob dieser Priester das Vergehen, 
dessen man ihn beschuldigt, 
begangen hat oder nicht. 
Wir bitten inständig die Majestät, 
dass er, wenn er schuldig ist, 
den verehrungswürdigen Leib deines Sohnes nicht nehmen könne, 
dass er ihm zum Unheil gereiche 
und ihm nur Schmerzen und bitterste Trübnis bringen möge.27 

 
Auch die unterschiedlichen Bezeichnungen, unter denen die 
Abendmahlsprobe bei den mittelalterlichen Schriftstellern, 

302

27 Ebd., Hervorhebungen durch die Verfasserin. Um der besseren Lesbarkeit 
willen wurden in das Gebet, das bei Browe als Fließtext wiedergegeben ist, 
Zeilenumbrüche eingefügt. 
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Theologen und Kanonisten behandelt wird, weisen für Browe 
darauf hin, dass sie es für ein wirkliches geistliches Ordal hielten, 
das als gleichwertiger Ersatz für die bei Laien angewandten Got-
tesurteile gelten konnte. »Sie sprachen von: examinatio sacrificii, 
iudicum examinationis, corporis et sanguinis examen, von euca-
ristialis probatio und von summae examinatio sententiae.«28 
Auch durch die Kritik, die in der zweiten Hälfte des zwölften 
Jahrhunderts von Seiten der Theologie, angeregt durch Gratian, 
an den Gottesurteilen generell aufkommt, sieht sich Browe 
 bestätigt: »Besonders die Art, wie sie die Frage der Erlaubtheit 
behandelt haben, beweist, daß sie von ihnen unter die Ordale 
eingereiht wurde.«29 Den Anfang der Kritik machte Petrus Can-
tor, aber auch die späteren Scholastiker sahen in der Abend-
mahlsprobe »eine Versuchung Gottes […], weil man, wie bei 
den übrigen Ordalen, ohne Berechtigung ein Zeichen der 
Schuld oder Unschuld von ihm erwarte oder erbitte.«30 
Schwierigkeiten bereiteten den Kritikern jedoch die beiden 
 Artikel der Wormser Synode, die Aufnahme in das Decretum 
Gratiani gefunden hatten.31 »Die meisten erklärten sie mit der 
Glossa ordinaria oder mit dem heiligen Thomas für abgeschafft; 
einige wenige sprachen von einem Irrtum einer einzelnen Syno-
de.«32 Eine weitere Erklärungsmöglichkeit, die in der Abend-
mahlsprobe kein Ordal, sondern lediglich ein Mittel zur Ab-
schreckung, Bekehrung oder Eidverstärkung sah, findet sich 
hauptsächlich bei nachtridentinischen Theologen, vor allem bei 
spanischen Jesuiten, woraus Browe folgert, dass sich die Abend-
mahlsprobe im Sinne einer Reinigungskommunion in Spanien 
noch bis ins 17. Jahrhundert erhalten hat, während sie im übri-
gen Europa schon Mitte oder Ende des 13. Jahrhunderts nicht 
mehr praktiziert wurde.33 
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28 Ebd., 247. 
29 Ebd. 
30 Ebd. 
31 Vgl. Decretum Gratiani, pars. II, causa II, quest. 5, cc. 23 u. 26. 
32 P. BROWE, Eucharistie, 247f. 
33 Vgl. ebd., 249. 
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EINIGE EUCHARISTIETHEOLOGISCHE VORAUSSETZUNGEN 
 
Davon unabhängig, ob man nun die Abendmahlsprobe als Ab-
schreckungs- und Bekehrungsmittel, als Eidverstärkung oder 
als Gottesurteil deutet, stellt sich die Frage, wie es zu einem sol-
chen Umgang mit dem Altarsakrament kommen konnte. Wel-
che Entwicklungen in der Eucharistietheologie der Spätantike 
und des Frühmittelalters trugen dazu bei? 
Bis in die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts war in der Eu-
charistie die Feiergemeinde die Handelnde, für die der Vorste-
her stellvertretend das Hochgebet laut und feierlich vortrug. 
»Weder konsekrierte hier der Priester, noch opferte er gar.«34 
Mit der Verfestigung der Ämter besonders des Bischofs und 
Presbyters trat die Bedeutung der Feiergemeinde immer stärker 
in den Hintergrund. »Die priesterliche Hervorhebung fängt da-
mit an, daß die in Stellvertretung Christi vollzogene Konsekra-
tion zum Wesenskern sazerdotaler Tätigkeit erklärt wird.«35 
Aus der Vorstellung, dass es Gott selbst ist, der die Opfergaben 
der Gemeinde verwandelt und austeilt, entwickelte sich im ach-
ten und neunten Jahrhundert die Deutung, »daß der Priester vor 
Gottvater Jesu Christi geopfertes Fleisch und Blut darbringt«36. 
Die Bedeutung der Gemeinde reduzierte sich darauf, sich dem 
Opfer des Priesters anzuschließen. »Das priesterliche Opfern 
verendgültigte die seit dem Frühmittelalter angebahnte Umdeu-
tung der Eucharistie zur Messe, die sowohl Bitten erfüllte wie 
Sühne erwirkte.«37 Damit ist der Schritt zum Verzwecken der 
Messe getan. Im Mittelpunkt steht nicht mehr das, was die Eu-
charistie an der Gemeinschaft der Glaubenden bewirkt, sondern 
das, was die Messe für den Einzelnen bezweckt: Bitterfüllung, 
Sündentilgung, Läuterung der Verstorbenen. 
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34 A. ANGENENDT, Meßopfer, 224. 
35 Ebd., 224f. 
36 Ebd., 225. 
37 Ebd. 
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Auffallend ist, dass die Anwendung der Abendmahlsprobe zeit-
lich zwischen dem ersten und zweiten Abendmahlsstreit und 
dem Vierten Laterankonzil, also in der Zeit vom neunten Jahr-
hundert bis 1215, zu verorten ist. Hinter diesen Auseinanderset-
zungen stehen hyperrealistische Vorstellungen im Zusammen-
hang mit der Wandlung der eucharistischen Gaben. Der im ers-
ten Abendmahlsstreit von Paschasius Radbertus vertretene und 
von Rathramnus und anderen Theologen zurückgewiesene Ul-
trarealismus, der die Identität des eucharistischen mit dem his-
torischen Herrenleib behauptete, siegte im zweiten Abend-
mahlsstreit und wurde erst durch die Transsubstantiationslehre 
dahingehend korrigiert, dass der sakramentale Leib Christi 
nicht der historische, sondern der erhöhte sei. Hinter diesen 
Kontroversen steht der Verlust des (neu)platonischen Bildden-
kens. Das Abbild wurde nicht mehr, wie im antiken Denken, als 
objektiv-reale Erscheinungsweise des Urbilds verstanden, son-
dern als bloßer Verweis und damit als Realitätsabschwächung. 
»Das zeigt, daß die Kontroverse zutiefst durch einen grundle-
genden Wandel im philos. Wirklichkeitsverständnis bestimmt 
war.«38 
Im allgemeinen Denken verfestigten sich jedoch solche hyper-
realistischen Vorstellungen u. a. auch durch im Frühmittelalter 
immer wieder kursierende Berichte über blutende Hostien. 
Durch die Transsubstantiationslehre kam es zwar zu einer 
Rückbesinnung auf die Geistigkeit des Opfers, jedoch auch zu 
einer starken Fokussierung auf die Einsetzungsworte, »alles an-
dere sei im Hochgebet nur ›Dekor‹«39. Das hatte zur Folge, dass 
das Bewusstsein dafür verloren ging, dass es bei der Feier um ei-
nen von allen Mitfeiernden zu durchschreitenden Heilsweg 
geht. Der Aspekt der Verwandlung der Gemeinde zu Christi 
Leib geriet aus dem Blick und der Fokus richtete sich auf die 
»priesterliche Wandlung, welche die ›Herstellung‹ (confectio) 
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38 H. JORISSEN, Abendmahlsstreit, 37. 
39 A. ANGENENDT, Meßopfer, 227. 
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des Leibes und Blutes Christi bewirkte«40, notfalls auch losge-
löst von der Feier. 
War es in den ersten Jahrhunderten der Normalfall, dass die 
Gläubigen in der Eucharistiefeier, an der sie teilnahmen, auch 
die Kommunion empfingen und andererseits nur die konse-
krierten Hostien aus dieser Feier und nicht aus einer früheren 
ausgeteilt wurden, so änderte sich das nun. Es wurde auf Vorrat 
konsekriert und die Kommunion auch losgelöst von der Messe 
ausgeteilt. 
Schon im vierten Jahrhundert beklagte Ambrosius die sich aus-
breitende Unsitte des seltenen Kommunionempfangs. Als 
Gründe hierfür führt Martin Stuflesser eine gesteigerte Ehr-
furcht vor dem Sakrament gepaart mit einem gesteigerten Sün-
denbewusstsein an.41 In diesem Zusammenhang spielen auch die 
Vorstellungen von kultischer Reinheit eine Rolle, die im Neuen 
Testament bereits überwunden waren, ab der Spätantike jedoch 
wieder Raum gewannen. Damit zusammenhängende Vorschrif-
ten machten zumindest den verheirateten Laien den Kommu-
nionempfang fast unmöglich. Die Vereinigung mit Christus ver-
lagert sich hin zur heiligen Schau. Die Elevation der konsekrier-
ten Hostie wurde zum Zentrum der Messe. »Nach dem Anblick 
der erhobenen Hostie gingen viele hinweg, oft nur zur nächst 
erreichbaren Hostien-Schau.«42 Gleichzeitig fand der Kom -
mun ionempfang nicht mehr in, sondern immer häufiger nach 
der Messe statt. Das Phänomen des seltenen Kommunionemp-
fangs zog sich durch das gesamte Mittelalter, so dass sich ver-
schiedene Synoden dazu veranlasst sahen, Regelungen zu tref-
fen. Diese reichten von einer dreimaligen bis zu einer einmal 
jährlichen Pflichtkommunion. 
Es kam also im Verlauf des Frühmittelalters von zwei Seiten aus 
zu einer Aufspaltung des inneren Zusammenhangs von Eucha-
ristiefeier und Kommunionempfang: Auf der einen Seite wurde 
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es der Regelfall, der Messe beizuwohnen, ohne die Kommunion 
zu empfangen, auf der anderen Seite wurde nicht mehr die 
Kommunion gespendet, die aus der konkreten Feier hervorge-
gangen war, sondern zunehmend vorkonsekrierte Hostien aus 
vorausgegangenen Feiern ausgeteilt. 
Die im Bezug auf die Abendmahlsprobe bedeutendste Verände-
rung bleibt jedoch die verengte Sicht auf die Eucharistiefeier, die 
sich weitgehend auf die somatische Realpräsenz des Leibes und 
Blutes Christi in Brot und Wein konzentrierte, während der 
Dank an den Vater, der Blick auf »die Aktualpräsenz der im Pa-
scha Christi gipfelnden Heilstaten«43 und damit das Mit-Han-
deln und Mit-Opfern der Feiergemeinde aus dem Blick geriet. 
 
 

IM BLICK AUF HEUTE 
 
Selbstverständlich gäbe es neben der Priesterzentriertheit der 
Feier, der Fokussierung auf die Einsetzungsworte und die kon-
sekrierte Hostie und der Aufspaltung von Eucharistiefeier und 
Kommunionempfang noch weitere Aspekte mittelalterlicher 
Eucharistietheologie, die man auf ihr Weiterwirken als konkrete 
Problematik in unseren heutigen Gottesdiensten hin befragen 
könnte, doch würde das den hier vorgegebenen Rahmen spren-
gen. 
Auch würde es zu weit führen, die Reformbemühungen des 
Konzils von Trient, der Liturgischen Bewegung, einzelner 
Päpste sowie des Zweiten Vatikanischen Konzils und seiner Re-
zeption zu beleuchten. 
Stattdessen sollen impulshaft einige Gedanken in die Diskus -
sion gegeben werden: 
Als es zu Beginn der Corona-Pandemie zum ersten Lockdown 
kam und keine Gottesdienste in Präsenz gefeiert werden konn-
ten, waren reflexhaft von manchen Priestern die Beteuerungen 
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zu hören, auch wenn die Gemeinde nicht mitfeiern könne, wür-
den sie selbstverständlich für die Gläubigen (ohne die Gläubi-
gen) Eucharistie feiern. 
Schnell waren auch Stellungnahmen zu lesen, die den Gläubigen 
den Wert der geistigen Kommunion im Zusammenhang mit 
Fernseh- oder Streaming-Gottesdiensten nahelegten. Die Pro-
blematik, die Online-Gottesdienste in Bezug auf den Gemein-
schaftscharakter der Feier und die aktive Teilnahme aller Gläu-
bigen mit sich bringt, wurde dagegen in dieser Anfangszeit der 
Pandemie nur wenig thematisiert. 
Man konnte den Eindruck gewinnen, die theologischen Ein-
sichten der letzten 100 Jahre wären nur ein sehr dünnes Eis, das 
jederzeit brechen und Denkmuster aus längst überwunden ge-
hofften Epochen wieder freisetzen könnte. 
Die emotional diskutierte Problematik der Wort-Gottes-Feiern 
mit Kommunionspendung wirft nicht nur die Frage nach dem 
Eigenwert der Wort-Gottes-Feier auf, die ihr durch die Real-
präsenz Christi in seinem Wort gegeben ist, sondern auch die 
nach der Trennung von gefeierter Eucharistie und gespendeter 
Kommunion. Ein häufiges angeführtes Argument für die Kom-
munionspendung ist die Sehnsucht der Gläubigen nach der Eu-
charistie, was aber realistisch betrachtet ein Argument für flä-
chendeckende sonntägliche Eucharistiefeiern wäre, auch wenn 
das natürlich aus personellen Gründen zurzeit so nicht leistbar 
ist. Damit ergibt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, sich von der 
pastoralen Notsituation, dass es aufgrund der Anzahl an Pries-
tern nicht mehr in jeder Gemeinde möglich ist, an jedem Sonn-
tag Eucharistie zu feiern, also einer Frage, die vermutlich besser 
im Diskurs mit Dogmatik und Kirchenrecht zu lösen wäre, auf 
sakramententheologisches Glatteis führen zu lassen. 
Die Reihe der Fragen ließe sich an dieser Stelle sicher noch be-
liebig fortsetzen. 
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